
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 25.01.2016 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 249-16       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Schwarz  09.02.2016     

Ausschuss für 

Finanzen  

15.02.2016     

Stadtrat  03.03.2016     

 

 

 

Betreff: 

 

 

6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der Fähre Calbe - Gottesgnaden 

 

 

 

  

Datum       Amtsleiter/in 

Fachdienstleiter/in 

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Calbe ( Saale ) beschließt die 6. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Fähre Calbe – Gottesgnaden. 

 

 
Erläuterung/Begründung: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 bis 2023 wurde 
die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes bis zu einer Privatisierung jedoch längstens bis zum 
Jahr 2020 festgeschrieben. In engen Zusammenhang mit den 
Hochwassersanierungsarbeiten in und um Gottesgnaden und dem Ausbau der L 63 kommt 
der Fähre Calbe – Gottesgnaden erhöhte Bedeutung zu. 
 
Damit verbunden wird  auch die Zunahme des PKW- Verkehrs sein. Um ein schnelleres und 
reibungsloseres Übersetzen von Vielfahrern zu ermöglichen soll eine Wochenkarte für PKW 
inclusive Fahrer eingeführt werden. Diese Wochenkarte kann zum Preis von 23,10 Euro 
direkt auf der Fähre erworben werden. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die Anzahl 
der Fahrten nicht begrenzt ist. 
 

 
 öffentlich 
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Durch die Sperrungen von Landes- und Kreisstraßen wird gegebenenfalls der 
Schülerverkehr teilweise über die Fähre erfolgen. Demzufolge werden die Schüler in 
Gottesgnaden abgesetzt und an der Haltestelle Heger - Sporthalle zur Weiterfahrt wieder 
aufgenommen. 
Um auch hier ein schnelleres und reibungsloseres Übersetzen zu ermöglichen soll eine 
Monatskarte zum Preis von 15,40 Euro eingeführt werden.  Diese Monatskarte wird nur an 
Schüler mit Schülerbeförderungsausweis ausgegeben.    

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

6.Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Fähre Calbe - Gottesgnaden 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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